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 Antwort
 der Bundesregierung

 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Birgitt Bender, Elisabeth Scharfenberg,
 Dr.  Harald  Terpe,  weiterer  Abgeordneter  und  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 – Drucksache 16/9170 –

 Vergütung psychotherapeutischer Leistungen

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Mit  der  Einführung  des  Psychotherapeutengesetzes  im  Jahr  1998  wurden  Psy-
 chologische  Psychotherapeutinnen  und  - therapeuten  sowie  Kinder-  und  Ju-
 gendtherapeutinnen  und  -therapeuten  in  die  Kassenärztlichen  Vereinigungen
 aufgenommen.  Seither  prozessieren  Psychotherapeutinnnen  und  - therapeuten
 immer  wieder  bis  vor  das  Bundessozialgericht  (BSG)  um  ein  angemessenes
 Honorar.  In  allen  bisher  ergangenen  Urteilen  hat  das  BSG  den  Psychotherapeu-
 tinnen  und  - therapeuten  Recht  gegeben.  Weil  psychotherapeutische  Leistungen
 nach  dem  Stundenlohnprinzip  vergütet  werden,  ist  es  Psychotherapeutinnen
 und  - therapeuten  verwehrt,  ihr  Einkommen  dadurch  zu  erhöhen,  dass  sie  –  wie
 im  somatischen  Bereich  möglich  –  mehr  Leistungen  je  Zeiteinheit  erbringen.
 Aus  diesem  Grund  hat  das  Bundessozialgericht  dieser  Berufsgruppe  einen  fes-
 ten  Mindestpunktwert  zugestanden.  Eine  zentrale  Aussage  des  BSG-Urteils
 vom  28.  Januar  2004  ist:  „Den  Psychotherapeuten  muss  es  jedenfalls  im  typi-
 schen  Fall  möglich  sein,  bei  größtmöglichem  persönlichem  Einsatz  des  Praxis-
 inhabers  und  optimaler  Praxisauslastung  zumindest  den  Durchschnittsüber-
 schuss vergleichbarer Arztgruppen zu erreichen.“

 Der  Gesetzgeber  hat  die  grundsätzlichen  Unterschiede  in  der  Vergütungssyste-
 matik  und  die  Grundsätze  des  BSG  in  §  87  Abs.  2c  Satz  6  des  Fünften  Buches
 Sozialgesetzbuch  (SGB  V)  übernommen.  Danach  hat  die  Bewertung  psycho-
 therapeutischer  Leistungen  eine  angemessene  Höhe  der  Vergütung  je  Zeitein-
 heit zu gewährleisten.

 Der  Bewertungsausschuss  nach  §  87  Abs.  3  SGB  V,  in  dem  je  sieben  Vertrete-
 rinnen  und  Vertreter  der  Kassenärztlichen  Bundesvereinigung  und  der  Kran-
 kenkassen  den  Einheitlichen  Bewertungsmaßstab  (EBM)  festlegen,  hat  nach
 Angaben  der  Bundespsychotherapeutenkammer  die  BSG-Maßgabe  eines  Min-
 desthonorars  jedoch  stets  nur  so  umgesetzt,  dass  Psychotherapeutinnen  und
 - therapeuten  diese  Mindesthonorare  unter  keinen  Umständen  überschreiten
 können.  Die  Psychotherapie  würde  nicht  annähernd  so  vergütet  wie  die  soma-
 tische Medizin.
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  für  Gesundheit  vom  23.  Mai  2008
 übermittelt.
 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
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Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

 Nach  dem  bis  zum  31.  Dezember  2008  geltenden  Recht  sind  im  Honorarvertei-
 lungsmaßstab  Regelungen  für  die  Vergütung  der  Leistungen  der  Psychothera-
 peuten,  der  Fachärzte  für  Kinder-  und  Jugendpsychiatrie  und  -psychotherapie,
 der  Fachärzte  für  Psychiatrie  und  Psychotherapie,  der  Fachärzte  für  Nervenheil-
 kunde,  der  Fachärzte  für  psychotherapeutische  Medizin  und  der  ausschließlich
 psychotherapeutisch  tätigen  Ärzte  zu  treffen,  die  eine  angemessene  Höhe  der
 Vergütung  je  Zeiteinheit  gewährleisten  (§  85  Abs.  4  Satz  4  SGB  V).  Der  Inhalt
 dieser  Regelungen  ist  gemäß  §  85  Abs.  4a  Satz  1  SGB  V  von  dem  von  der  Kas-
 senärztlichen  Bundesvereinigung  und  den  Spitzenverbänden  der  Krankenkassen
 auf  Bundesebene  gebildeten  Bewertungsausschuss  zu  bestimmen,  um  eine
 bundesweit  möglichst  einheitliche  Umsetzung  dieser  gesetzlichen  Vorgabe  zu
 gewährleisten.  Die  vom  Bewertungsausschuss  hierzu  beschlossenen  Regelun-
 gen  sehen  jeweils  vor,  dass  die  Kassenärztlichen  Vereinigungen  auf  der  Grund-
 lage  eines  vorgegebenen  Berechnungsmodells  regionale  Mindestpunktwerte  für
 die  von  den  o.  g.  Arztgruppen  erbrachten  genehmigungspflichtigen  psychothe-
 rapeutischen  Leistungen  festzusetzen  haben.  Bis  zum  31.  Dezember  2008  liegt
 es  somit  in  der  Zuständigkeit  der  regionalen  Partner  der  Honorarverteilungsver-
 träge  gemäß  §  85  Abs.  4  SGB  V  sowie  der  Kassenärztlichen  Vereinigungen,  den
 Beschluss  des  Bewertungsausschusses  –  unter  Berücksichtigung  der  hierzu  ein-
 schlägigen  Rechtsprechung  des  BSG  zur  Honorarverteilung  sowie  der  spezifi-
 schen regionalen Gegebenheiten – bei der Honorarverteilung umzusetzen.

 Zur  Kritik  der  Bundespsychotherapeutenkammer  an  dem  Beschluss  des  Bewer-
 tungsausschusses  im  Hinblick  auf  die  BSG-Rechtsprechung  zur  Vergütung  der
 Psychotherapeutinnen  und  -therapeuten  in  der  vertragsärztlichen  Versorgung  ist
 auf  die  in  Kürze  zu  erwartende  Entscheidung  des  BSG  über  die  anhängigen
 Klagen  zu  dem  Beschluss  des  Bewertungsausschusses  vom  29.  Oktober  2004  zu
 verweisen.

 1.  Welche  durchschnittlichen  Jahresumsätze  erzielen  psychotherapeutische,
 hausärztliche  sowie  Praxen  der  fachärztlichen  Versorgung  (aufgesplittet
 nach exemplarischen Facharztgruppen) in den einzelnen Bundesländern?

 Die  Angaben  ergeben  sich  aus  der  beigefügten  Tabelle  „GKV-Umsatz  je  Arzt/
 Psychotherapeut  im  Jahr  2006  in  Euro“  (Anlage  1).  Bei  einem  Vergleich  der
 Niveaus  der  GKV-Umsätze  der  nichtärztlichen  Psychotherapeuten  mit  anderen
 Arztgruppen  ist  zu  berücksichtigen,  dass  Psychotherapeuten  vielfach  keine  voll
 ausgelastete Praxis betreiben.

 2.  a)  Wie  hoch  ist  das  Einkommen  vor  Steuern  (Praxisüberschuss)  von  Psy-
 chologischen  Psychotherapeutinnen  und  -therapeuten,  von  Kinder-  und
 Jugendpsychotherapeutinnen  und  -therapeuten,  von  ärztlichen  Psycho-
 therapeutinnen  und  -therapeuten,  von  Haus-  sowie  von  Fachärztinnen
 und  - ärzten  (aufgesplittet  nach  exemplarischen  Facharztgruppen)  in  den
 einzelnen Bundesländern?

 b)  In  welcher  Höhe  wurden  Betriebskosten  bei  den  jeweiligen  Arztgruppen
 berücksichtigt?

 Differenzierte  Angaben  zu  den  Praxisüberschüssen  nach  den  einzelnen  Un-
 tergruppen  der  Psychologischen  Psychotherapeutinnen  und  -therapeuten,  der
 Kinder-  und  Jugendpsychotherapeutinnen  und  -therapeuten  und  der  ärztlichen
 Psychotherapeutinnen  und  -therapeuten  liegen  dem  Bundesministerium  für
 Gesundheit  (BMG)  nicht  vor.  Der  Praxisüberschuss  kann  aggegriert  für  die
 Gruppe  der  nichtärztlichen  Psychotherapeuten  angegeben  werden.  Die  Angaben
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ergeben  sich  aus  der  beigefügten  Tabelle  „GKV-Praxisüberschuss  je  Arzt/
 Psychotherapeut im Jahr 2006 in Euro“ (Anlage 2).

 3.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  bisherige  Umsetzung  der  Bundes-
 sozialgerichtsurteile  zur  Vergütung  der  psychotherapeutischen  Leistungen
 durch  die  gemeinsame  Selbstverwaltung  von  Krankenkassen  und  der  Kas-
 senärztlicher Bundesvereinigung?

 Die  in  Kürze  zu  erwartende  Entscheidung  des  BSG  über  die  anhängigen  Klagen
 zu  dem  Beschluss  des  Bewertungsausschusses  vom  29.  Oktober  2004  zur  Ver-
 gütung  der  Psychotherapeutinnen  und  -therapeuten  in  der  vertragsärztlichen
 Versorgung bleibt abzuwarten.

 Hinzuweisen  ist  ergänzend  darauf,  dass  die  bisherigen  Regelungen  dazu  bei-
 getragen  haben,  dass  sich  die  Vergütungssituation  im  Bereich  der  psychothera-
 peutischen  Versorgung  verbessert  hat.  So  hat  sich  in  den  Jahren  1999  bis  2006
 die  Honorarsumme  der  Psychologischen  Psychotherapeuten  für  die  zu  Lasten
 der  gesetzlichen  Krankenversicherung  erbrachten  psychotherapeutischen
 Leistungen  bundesweit  von  ca.  386  Mio.  Euro  auf  ca.  904  Mio.  Euro  mehr  als
 verdoppelt.  Dieser  Zuwachs  ist  auch  bei  den  einzelnen  Psychotherapeuten  an-
 gekommen.  In  diesem  Zeitraum  erhöhte  sich  der  durchschnittliche  GKV-Hono-
 rarumsatz  (GKV:  gesetzliche  Krankenversicherung)  je  Psychologischem
 Psychotherapeut in Deutschland um 68 Prozent.

 Das  BMG  hat  im  Dezember  2007  den  Bewertungsausschuss  aufgefordert,  die
 Berechnungsvorgabe  zur  Festlegung  der  angemessenen  Höhe  der  Vergütung
 ausschließlich  psychotherapeutisch  tätiger  Vertragsärzte  und  -therapeuten  zeit-
 nah  bis  spätestens  zum  Ende  des  1.  Quartals  2008  an  die  aktuelleren  Daten  der
 Honorar-  und  Kostenentwicklung  anzupassen.  Die  Beratungen  im  Arbeitsaus-
 schuss des Bewertungsausschusses dazu sind abgeschlossen worden.

 4.  Geht  die  Bundesregierung  davon  aus,  dass  bei  der  bis  zum  31.  Oktober
 2008  erforderlichen  Beschlussfassung  des  Bewertungsausschusses  zur
 Umsetzung  der  ab  2009  in  den  EBM  zu  verlagernden  Honorarverteilung
 (statt  der  bisherigen  regionalen  Honorarverteilung)  der  von  den  Psycho-
 therapeutinnen  und  - therapeuten  erwarteten  Umsetzung  der  Bundessozial-
 gerichtsurteile  Geltung  verschafft  wird,  und  welchen  Anforderungen
 müsste  aus  Sicht  der  Bundesregierung  bei  dieser  Entscheidung  von  der
 Selbstverwaltung Rechnung getragen werden?

 Das  BMG  geht  davon  aus,  dass  der  Bewertungsausschuss  den  gemäß  §  87
 Abs.  2d  Satz  3  SGB  V  im  Einheitlichen  Bewertungsmaßstab  erstmalig  spätes-
 tens  bis  zum  31.  Oktober  2008  mit  Wirkung  zum  1.  Januar  2009  zu  treffenden
 Beschluss,  nach  dem  die  Bewertungen  für  psychotherapeutische  Leistungen
 eine  angemessene  Höhe  der  Vergütung  je  Zeiteinheit  zu  gewährleisten  haben,  in
 rechtlich  zulässiger  Weise  umsetzen  wird.  Aus  den  gesetzlichen  Vorgaben  des
 GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes  (GKV-WSG)  geht  die  bis  zum  31.  Dezem-
 ber  2008  an  die  regionalen  Honorarverteilungsvertragspartner  gerichtete  spezi-
 fische  Anforderung  nunmehr  an  die  Parteien  im  Bewertungsausschuss  über,  so
 dass  dieser  Anforderung  künftig  im  EBM  Rechnung  getragen  werden  muss.  Dies
 erfordert  ggf.  eine  Anpassung  der  Bewertung  der  spezifischen  Leistungen.  Wei-
 tere  Anforderungen  könnten  sich  aus  einer  weiterentwickelten  Rechtsprechung
 der Sozialgerichte zur Vergütung psychotherapeutischer Leistungen ergeben.
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5.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  von  Psychotherapeutinnen  und
 - therapeuten  geäußerte  Befürchtung,  dass  bei  der  Einführung  des  allgemei-
 nen  Orientierungspunktwerts  (ab  2009)  und  der  damit  verbundenen  Ver-
 gütungsreform  probatorische  Sitzungen  unter  ein  Regelleistungsvolumen
 fallen,  das  –  aufgrund  der  geringen  Vergütung  in  der  Vergangenheit  –  so  eng
 bemessen  sein  wird,  dass  eine  sinnvolle  diagnostische  Abklärung  vor  einer
 Psychotherapie nicht möglich sein wird?

 Von  der  Umsetzung  der  im  GKV-WSG  enthaltenen  Reform  des  vertragsärztli-
 chen  Vergütungssystems  ab  dem  Jahr  2009  werden  auch  die  Psychotherapeuten
 profitieren.  Zentraler  Teil  dieser  Reform  ist,  dass  die  vertragsärztlichen  Leistun-
 gen  –  zumindest  im  Rahmen  bestimmter  Leistungsmengen  –  mit  den  festen  Prei-
 sen  einer  Euro-Gebührenordnung  vergütet  werden  sollen.  Damit  erhöht  sich  die
 Kalkulierbarkeit  des  Honorars  aus  Sicht  der  einzelnen  Ärzte  und  Psychothera-
 peuten erheblich.

 Zudem  werden  die  bisherigen  Budgets  abgelöst  und  das  sog.  Morbiditätsrisiko
 –  Ausgabensteigerungen  aufgrund  einer  erhöhten  Krankheitshäufigkeit  oder
 einer  veränderten  Morbiditätsstruktur  der  Versicherten  –  auf  die  Krankenkassen
 übertragen.  Das  bedeutet,  dass  die  Krankenkassen  zukünftig  mehr  Geld  zur
 Vergütung  der  vertragsärztlichen  Leistungen  bereitstellen  müssen,  wenn  der
 morbiditätsbedingte  Behandlungsbedarf  der  Versicherten  im  Zeitablauf  ansteigt
 oder  wenn  Leistungen  aus  dem  stationären  Bereich  in  den  ambulanten  Bereich
 verlagert  werden.  Sofern  es  im  Zeitablauf  einen  Kostenanstieg  gibt,  der  nicht
 durch  Wirtschaftlichkeitsreserven  ausgeglichen  werden  kann,  sind  von  den
 Krankenkassen  die  sich  daraus  ergebenden  Effekte  zusätzlich  zu  vergüten.  Die
 erforderlichen  Honorarsteigerungen  werden  dabei  nicht  mehr  durch  den  sog.
 Grundsatz der Beitragssatzstabilität gekappt.

 Die  positiven  Auswirkungen  der  Vergütungsreform  werden  auch  die  Rahmenbe-
 dingungen  für  die  psychotherapeutische  Versorgung  innerhalb  der  vertragsärzt-
 lichen Versorgung betreffen.

 Zudem  eröffnet  die  Vergütungsreform  der  gemeinsamen  Selbstverwaltung  von
 Ärzten  und  Krankenkassen  ausdrücklich  die  Möglichkeit,  neben  den  antrags-
 pflichtigen  psychotherapeutischen  Leistungen  weitere  vertragsärztliche  Leis-
 tungen  außerhalb  der  Regelleistungsvolumina  zu  vergüten,  wenn  sie  besonders
 gefördert  werden  sollen  oder  soweit  dies  medizinisch  oder  aufgrund  von  Beson-
 derheiten  bei  Veranlassung  und  Ausführung  der  Leistungserbringung  erforder-
 lich ist (§ 87b Abs. 2 Satz 7 SGB V).

 Unter  Berücksichtigung  der  gesetzlichen  Regelungen  der  Vergütungsreform  teilt
 die Bundesregierung die in der Frage angeführten Befürchtungen nicht.
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